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203011 
Bekanntmachung 

der Neufassung der Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung 

für die Laufbahn 
des mittleren Verwaltungsdienstes 

bei Justizvollzugsanstalten 
des _Landes Nordrhein-Westfalen (VAPmVd) 

Vom 12. Juni 2002 

Aufgrund des § 16 des Landesbeamtengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. 
NRW. S. 234), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12. Dezember 2000 (GV. 1'l~W. S. 746), wird im Einverneh­
men mit dem Innenministerium und dem Finanzministe­
rium verordnet: 

Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung 

für die Laufbahn des mittleren Ve:rwaitungsdienstes 
bei Justizvollzugsanstalten 

des Landes Nordrhein-Westfalen (VAPmVd) 
vom 12. Juni 2002 

I. 
Befähigung, Berufsbezeichnung, 

Einstellung 

§ 1 
Befähigung und Berufsbezeichnung, 

Einstellungsvoraussetzungen 

(1) Die Befähigung für den mittleren Verwaltungs­
dienst bei Justizvollzugsanstalten des Landes Nordrhein­
Westfalen besitzt, wer einen Vorbereitungsdienst abge­
leistet und die Prüfung für diesen Dienst bestanden hat. 

(2) Die Befähigung berechtigt zum Führen der Berufs­
bezeichnung „Justizvollzugsfachwirtin" oder „Justiz­
vollzugsfachwirt". 

(3) Zur Ausbildung für die Laufbahn des mittleren 
Verwaltungsdienstes bei Justizvollzugsanstalten des 
Landes Nordrhein-vVestfalen kann zugelassen werden, 
wer 

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung 
· zur Beamtin oder zum Beamten erfüllt, 

2. nach charakterlichen, geistigen und körperlichen An­
lagen sowie in gesundheitlicher Hinsicht für die Lauf­
bahn geeignet ist; dabei darf von schwerbehinderten 
Menschen nur das für die Laufbahn erforderliche 
Mindestmaß körperlicher Rüstigkeit verlangt werden, 

3. mindestens 

a) eine Realschule mit Erfolg besucht hat oder einen 
als gleichwertig anerkannten Bildungsstand be-
sitzt, · 

b) eine Hauptschule mit Erfolg besucht hat oder einen 
als gleichwertig anerkannten Bildungsstand besitzt 
sowie 

aa) eine förderliche abgeschlossene Berufsausbil­
dung, 

bb) eine abgeschlossene Ausbildung in einem öf­
fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 

nachweist, 

4. Grundkenntnisse in der PC-Bedienung sowie in der 
Textverarbeitung (z.B. word) besitzt, 

5. im Zeitpunkt der Einstellung das 18. Lebensjahr 
vollendet hat und noch nicht 28 Jahre, bei Schwerbe­
hinderung sowie bei Besitz eines Eingliederungs­
scheins oder eines Zulassungsscheins noch nicht 
40 Jahre alt ist. Bei höherem Alter darf die Einstellung 
nur erfolgen, wenn für die spätere Übernahme in das 
Beamtenverhältnis auf Probe eine Ausnahme von§ 6 
Abs. 1 der Laufbahnverordnung (LVO) in Aussicht 
gestellt oder erteilt worden ist. 

§2 
Bewerbung 

(1) Das Bewerbungsgesuch ist an die Präsidentin oder 
den Präsidenten des Justizvollzugsamts zu richten. 

(2) Der Bewerbung sind beizufügen: 

1. ein selbstverfasster und eigenhändig geschriebener 
Lebenslauf, 

2. ein Lichtbild aus neuester Zeit, 

3. eine beglaubigte Abschrift (Ablichtung) des Schul­
zeugnisses und/oder beglaubigte Abschriften (Ablich­
tungen) der Bescheinigungen, durch die die Vorausset­
zungen des § 1 Abs. 3 Nr. 3 nachgewiesen werden, 

4. ggf. beglaubigte Abschriften (Ablichtungen) von F&.ch­
schul- und Lehrzeugnissen, 

5. beglaubigte Abschriften (Ablichtungen) von Zeugnis­
sen über die Tätigkeiten seit der Schulentlassung, 

6. die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, wenn die 
Bewerberin bzw. der Bewerber noch minderjährig ist, 

7. eine Erklärung bzw. der Nachweis, dass die erforderli­
chen Grundkenntnisse am PC und in der Textverarbei­
tung vorhanden sind, 

8. eine Erklärung, ob eine gerichtliche Vorstrafe vorliegt 
und ob ein gerichtliches Strafverfahren oder ein 
Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft anhän­
gig ist, 

9. eine Erklärung, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse 
geordnet sind. 

(3) Besteht bereits ein Dienstverhältnis im Justizdienst, 
ist das Gesuch auf dem Dienstweg einzureichen. Soweit 
die erforderlichen Unterlagen in den Personalakten ent­
halten sind, kann auf sie Bezug genommen werden. Die 
Leitung der Beschäftigungsbehörde hat sich eingehend 
zu der Bewerbung zu äußern. 

§ 3 
Zulassung 

(1) Angenommene Bewerberinnen und Bewerber wer­
den in der Regel" zum 1. Juli eines jeden Jahres zur 
Ausbildung zugelassen. 

(2) Vor Beginn der Ausbildung müssen eine Geburtsur­
kunde oder ein Geburtsschein oder ein Auszug aus dem 
Familienbuch der Eltern, bei Verheirateten auch die 
Heiratsurkunde oder ein Auszug aus dem für die Ehe 
geführten Familienbuch, sowie ein amtsärztliches Ge­
sundheitszeugnis vorliegen. Zur Vorlage bei der Einstel­
lungsbehörde ist bei der zuständigen Meldebehörde ein 
Führungszeugnis zu beantragen. § 2 Abs. 3 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

§4 
Rechtsstellung 

Die Einstellung erfolgt durch die Einstellungsbehörde 
als Beamtin bzw. Beamter auf Widerruf in den Vorberei­
tungsdienst mit der Dienstbezeichnung „Regierungsse­
kretäranwärterin" bzw. ,,Regierungssekretäran~yärter". 
Bei Dienstantritt wird der Diensteid abgeleistet. Uber die 
Vereidigung ist eine Niederschrift aufzunehmen und zu -
den Personalakten zu nehmen. · 

II. 
Ausbildung 

§ 5 
Ausbildungsziel 

(1) Ziel der Ausbildung ist es, in einem Theorie und 
Praxis verbindenden Ausbildungsgang Beamtinnen und 
Beamte heranzubilden, die nach ihrer Persönlichkeit und 
nach ihren allgemeinen sowie fachlichen Kenntnissen 
und Fähigkeiten in der Lage sind, selbständig um:~ mit 
sozialem Verständnis Aufgaben ihrer Laufbahn in der 
Vollzugsverwaltung wahrzunehmen und an der Erfüllung 
der Vollzugsaufgaben mitzuwirken. 
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(2) Die Ausbildung ist so zu gestalten, dass die Beamtin 
bzw. der Beamte sich der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung unseres Staates verpflichtet fühlt und den 
Beruf als Dienst für das allgemeine Wohl auffasst. 

§ 6 
Ausbildungsdauer 

(1) Die Ausbildung dauert zwei Jahre. 
(2) Bei einer notwendig werdenden Verlängerung von 

Ausbildungszeiten·(§ 14 Abs. 2 Satz 4, Abs. 4 Satz 9, 
Abs. 5) und beim erstmaligen Nichtbestehen der Lauf­
bahnprüfung (§ 21, § 26 Abs. 2, § 28 Abs. 1, § 29) kann die 
Ausbildung um insgesamt höchstens ein Jahr durch die 
Einstellungsbehörde verlängert werden. 

(3) Über die Verlängerung aus Anlass von Sonderur­
laubs- und Krankheitszeiten entscheidet die Einstel­
lungsbehörde. 

§ 7 
Vorzeitige Entlassung 

(1) Eine Entlassung erfolgt, wenn 
a) die zu stellenden Anforderungen in körperlicher oder 

geistiger Hinsicht nicht erfüllt werden oder ein sonsti­
ger wichtiger Grund vorliegt, 

b) die in § 14 Abs. 5 geforderte Leistungsbewertung 
endgültig nicht erreicht wird, 

c) die Ausbildung bereits einmal verlängert worden ist 
und gegen eine Fortsetzung der Ausbildung erneut 
Bedenken erhoben werden. 

(2) Die Entscheidung trifft die Einstellungsbehörde. 

§8 
Bewertung der Leistungen 

Die Leistungen im Vorbereitungsdienst und in der 
Prüfung sind wie folgt zu bewerten: 
sehr gut = eine besonders hervorragende Leis-

tung 
gut = eine erheblich über den durchschnitt-

lichen Anforderungen liegende Leis­
tung, 

vollbefriedigend = eine über den durchschnittlichen An­
forderungen liegende Leistung, 

befriedigend 

ausreichend 

mangelhaft 

ungenügend 

= eine Leistung, die in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht 

= eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
durchschnittlichen Anforderungen 
noch entspricht, 

= eine an erheblichen Mängeln lei­
dende. im Ganzen nicht mehr brauch­
bare Leistung, 

= eine völlig unbrauchbare Leistung. 

§ 9 
Ausbildungsgang 

(1) Die Ausbildung umfasst eine praktische Einführung 
sowie eine praktische und theoretische Ausbildung (Aus­
bildungsabschnitte). Die praktische Einführung erfolgt 
in einer Justizvollzugsanstalt. Die praktische Ausbildung 
findet in Justizvollzugsanstalten statt, die theoretische 
Ausbildung wird in Lehrgängen an der Justizvollzugs­
schule Nordrhein-Westfalen - Josef-Neuberger-Haus -
durchgeführt. 

(2) Die Reihenfolge und die Dauer der Ausbildungsab­
schnitte werden wie folgt festgelegt: 
1. praktisch~ Einführung 
2. praktische Ausbildung I 
3. Einführungslehrgang I 
4. praktische Ausbildung II 
5. Einführungslehrgang II 
6. praktische Ausbildung III 
7. Abschlusslehrgang 

1 :;.\,1onat 
1 Monat 
3 Monate 
2 Monate 
2 Monate 

12 Monate 
3 Monate 

§ 10 
Verantwortung für die Ausbildung, 

Lehrkräfte und Praxisanleitung 
(1) Für die praktische Einführung und für die prak­

tische Ausbildung in der Justizvollzugsanstalt ist die 
Anstaltsleitung, für die theoretische Ausbildung die 
Leiterin oder der Leiter der Justizvollzugsschule verant­
wortlich. Für die begleitenden Unterrichtsveranstaltun­
gen (§ 12 Abs. 4) ist die Leiterin oder der Leiter der 
Behörde verantwortlich, bei der sie durchgeführt werden. 

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter be­
stimmt die Anstaltsbediensteten, die die Anwärterin bzw. 
den Anwärter in der Justizvollzugsanstalt am Arbeits­
platz ausbilden (Praxisanleiterin oder Praxisanleiter). 
Die Ausbildungskräfte, die die begleitenden Unterrichts­
veranstaltungen durchführen, bestimmt die Leiterin bzw. 
der Leiter der Behörde, bei der diese Veranstaltungen 
stattfinden. 

{3) Die Praxisanleiterin oder der Praxisanleiter nimmt 
die Unterweisung am .Arbeitsplatz sowie die Anleitung 
vor und ist verpflichtet, die Anwärterinnen und Anwärter 
möglichst mit allen an dem Arbeitsplatz zu erfüllenden 
Aufgaben vertraut zu machen. 

(4) Mit- der Ausbildung dürfen nur solche Bediensteten 
betraut werden, die über die erforderlichen Kennntisse 
verfügen und nach ihrer Persönlichkeit für diese Aufgabe 
geeignet sind. 

§ 11 
Praktische Einführung 

(1) In der praktischen Einführung soll ein Einblick in 
die Aufgaben der Laufbahn, in den inneren Aufbau einer 
Justizvollzugsanstalt und in die Aufgaben der anderen in 
der Justizvollzugsanstalt tätigen Berufsgruppen - na­
mentlich des allgemeinen Vollzugsdienstes und des 
·werkdienstes - vermittelt werden. 

(2) Die praktische Einführung erfolgt grundsätzlich in 
der Justizvollzugsanstalt, bei der die Einstellung erfolgt 
{Stammanstalt). Stammanstalt in diesem Sinne ist die 
Hauptanstalt. 

(3) Einzelheiten der praktischen Einführung regelt die 
Präsidentin oder der Präsident des Justizvollzugsamts in 
einem Einführungsplan. Der Einführungsplan bedarf der 
Genehmigung des Justizministeriums. 

§ 12 
Praktische Ausbildung 

(1) Die praktische Ausbildung in der Justizvollzugsan­
stalt umfasst alle d,em mittleren Verwaltungsdienst in 
den Verwaltungsdienststellen der Justizvollzugsanstalten 
obliegenden Aufgaben. 

(2) Die praktische Ausbildung erfolgt: 
in Justizvollzugsanstalten 
davon 

a) in der Hauptgeschäftsstelle 
b) in der Vollzugsgeschäftsstelle 
c) in der Haushaltsabteilung/ 

Wirtschaftsverwaltung 

15 Monate, 

3 ::.\fonate, 
2 1

/ 2 Monate, 

4 Monate, 
d) in der Arbeitsverwaltung 3 Monate, 
e) in der Zahlstelle 2½ Monate, 
Die praktische Ausbildung muss in Justizvollzugsanstal­
ten durchgeführt werden, deren Geschäftsanfall eine 
umfassende Ausbildung gewährleistet. 

(3) Durch die ausgiebige Zuteilung praktischer Arbei­
ten aus dem jeweiligen Ausbildungsgebiet soll die An­
wärterin bzw. der Anwärter angehalten werden, sich mit 
den einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
vertraut zu machen, sich ein eigenes Urteil zu bilden und 
frühzeitig an ein selbständiges Arbeiten zu gewöhnen. 
Eine Beschäftigung mit regelmäßig wiederkehrenden 
Aufgaben darf nur zugelassen werden, soweit dies der 
Ausbildung dient. Eine Beschäftigung auf einzelnen 
Dienstposten nur aus Entlastungsgründen ist unzulässig. 
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(4) Die praktische Ausbildung wird durch begleitende 
Unterrichtsveranstaltungen ergänzt, die der Vertiefung 
der in den einzelnen Ausbildungsstationen in den Justiz­
vollzugsanstalten (Absatz 2) erworbenen Kenntnisse die­
nen und Gelegenheit geben sollen, die gewonnenen 
Erfahrungen kritisch zu verarbeiten. Dieser ergänzende 
Unterricht wird in Form von Arbeitsgemeinschaften 
durchgeführt. Nähere Einzelheiten werden durch die 
Präsidentin oder den Präsidenten des Justizvollzugsamts 
bestimmt. Während der Teilnahme an den Arbeitsge­
meinschaften sind aus den Aufgabengebieten der in 
Absatz 2 genannten Ausbildungsstationen je zwei schrift­
liche Arbeiten unter Aufsicht zu fertigen. Im Übrigen gilt 
§ 13 Abs. 6 Satz 2 bis Satz 5 entsprechend. 

(5) Zu den Pflichten im Rahmen der Ausbildung gehört 
auch die Arbeit an der Vervollkommnung des fachlichen 
Wissens durch Selbststudium. 

(6) Einzelheiten der praktischen Ausbildung regelt die 
Präsidentin oder der Präsident des Justizvollzugsamts in 
einem Ausbildungsplan. In dem Ausbildungsplan sind 
auch der Umfang des Unterrichts in den Arbeitsgemein­
schaften und dessen Inhalte sowie die Verteilung des 
Unterrichtsstoffes auf die Arbeitsgemeinschaften zu re­
geln. Der Ausbildungsplan bedarf der Genehmigung des 
Justizministeriums. 

§ 13 
Theoretische Ausbildung 

(1) Die theoretische Ausbildung dient der Vorbereitung, 
Ergänzung und Vertiefung der praktischen Ausbildung; 
es sollen auch die zur Erfüllung der besonderen Aufgaben 
des mittleren Venvaltungsdienstes dienlichen Verhal­
tensweisen und Einstellungen gefördert werden. 

(2) Es wird Unterricht in folgenden Fächerri erteilt: 

Aufgabenfeld I 

l. Arbeitsverwaltung 
2. Vollzugsgeschäftsstelle einschließlich Strafvollstrek-

kung 
3. Kassen- und Rechnungswesen 
4. Bewirtschaftung in den Justizvollzugsanstalten 
5. Hauptgeschäftsstelle 

Aufgabenfeld II 

6. Vollzugsrecht 
7. Staats- und Verfassungsrecht - politische Bildung 
8. Beamten- und Tarifrecht 
9. Gerichtsverfassungs-, Straf-, Strafprozess- und Gna­

denrecht 
10. Zivil- und Zivilprozessrecht 

Aufgabenfeld III 

11. Behandlungswissenschaften im Justizvollzug (Krimi­
nologie, Methoden der Sozialarbeit, Psychologie, 
Vollzugspädagogik) 

Aufgabenfeld IV 

12. Deutsch 

Aufgabenfeld V 

13. Informationstechnik im Justizvollzug 

(3) In den in Absatz 2 unter den Nummern 6 bis 11 und 
13 genannten Fächern wird Grundwissen vermittelt. In 
den Fächern der Nummern 1 bis 5 sollen für die 
Berufspraxis erforderliche gründliche Kenntnisse ver­
mittelt werden. Der Unterricht im Fach der Nummer 11 
wird berufsbezogen gestaltet. Anhand von Fällen aus der 
Praxis soll die Anwendung des Fachwissens methodisch 
geübt werden. Das Unterrichtsgespräch ist dem Lehrvor­
trag vorzuziehen. 

(4) Der Unterricht soll in der Regel mindestens 
30 Stunden in der Woche umfassen. Nach Bedarf können 
zusätzlich zum Unterricht Arbeitsgemeinschaften einge­
richtet werden. Es soll hinreichend Zeit verbleiben, das 
Gehörte zu verarbeiten und das Wissen im Selbststudium 
zu erweitern und zu vertiefen. 

(5) Der Umfang des Unterrichts und die Unterrichtsin­
halte sowie die Verteilung des Unterrichtsstoffes auf die 
Lehrgänge werden durch die Lehr- und Stoffverteilungs­
pläne für die einzelnen Fächer geregelt. Die Lehr- und 
Stoffverteilungspläne werden von der Justizvollzugs­
schule aufgestellt. Sie bedürfen der Genehmigung des 
Justizministeriums. 

(6) Die Anwärterinnen und Anwärter haben während 
der Teilnahme an den Lehrgängen in den in Absatz 2 
unter den Nummern 1 bis 10 und 12 genannten Fächern 
nach Maßgabe näherer Regelung in den Lehr- und 
Stoffverteilungsplänen schriftliche Arbeiten unter Auf­
sicht zu fertigen. Die Bearbeitungszeit einer Aufgabe soll 
zwei Stunden nicht überschreiten. Ferner können in 
diesen Fächern Aufgaben zur schriftlichen Bearbeitung 
ohne Aufsicht gestellt werden. Sämtliche Arbeiten sind 
durch die zuständige Lehrkraft zu begutachten und zu 
bewerten und unter Hinweis auf Vorzüge und Mängel in 
Form und Inhalt mit den Anwärterinnen und Anwärtern 
zu besprechen. Die Arbeiten sind bis zur Prüfung in . 
einem Sonderheft zu den Personalakten zu nehmen und 
später bei den Prüfungsakten aufzube·"vahren. 

§ 14 
Beurteilung der Leistungen 

(1) Am Ende des Abschlusslehrgangs (§ 9 Abs. 2 Nr. 7) -
in der praktischen Ausbildung am Ende der praktischen 
Ausbildung III(§ 9 Abs. 2 Nr. 6) - werden die fachlichen 
und allgemeinen Kenntnisse und Fähigkeiten unter Be­
rücksichtigung des praktischen Geschicks, die Leistun­
gen, der Stand der Ausbildung sowie die Persönlichkeit 
und Führung der Anwärterinnen und Anwärter beurteilt. 
Die jeweilige Beurteilung schließt mit einer Note gemäß 
§ 8 ab. Aus beiden Noten wird ein Zeugnis mit einer 
Gesamtnote gemäß § 8 erstellt, mit dem die Vorstellung 
zur Prüfung erfolgt. 

(2) Die Beurteilung hinsichtlich der praktischen Aus­
bildung erfolgt durch die Stammanstalt (§ 11 Abs. 2) 
unter Berücksichtigung von Zwischenbeurteilungen mit 
Befähigungs- und Leistungseinschätzungen, die jeweils 
am. Ende der Ausbildungsstation(§ 12 Abs. 2) abzugeben 
sind. Dabei sind auch die in den begleitenden Unter-

. richtsveranstaltungen (§ 12 Abs. 4) erbrachten Leistungen 
zu berücksichtigen. Der Leistungseinschätzung werden 
die am jeweiligen Arbeitsplatz gezeigten Leistungen 
einschließlich der Leistungen in den am Arbeitsplatz 
schriftlich zu erledigenden Aufgaben zugrunde gelegt. Ist 
hiernach das Ziel der Ausbildungsstation nicht erreicht 
worden, so ist diese Ausbildungsstation zu wiederholen. 

Von der Reihenfolge der Ausbildung nach § 9 Abs. 2 
Nm. 4 bis 7 i. V.m. § 12 Abs. 2 kann erforderlichenfalls 
abgewichen werden. 

(3) Bei den begleitenden Unterrichtsveranstaltungen 
werden der Beurteilung die mündlichen und die schriftli­
chen Leistungen zugrunde gelegt. Absatz 4 Satz 2 und 4 
gelten entsprechend. 

(4) Die Beurteilung hinsichtlich der theoretischen Aus­
bildung erfolgt durch die Justizvollzugsschule Nord­
rhein-Westfalen-Josef-Neuberger-Haus - unter Berück­
sichtigung der während der Einführungslehrgänge und 
des Abschlusslehrgangs in den Aufgabenfeldern I, II und 
IV (§ 13 Abs. 2 Nrn. 1 bis 10 und 12) erbrachten 
Leistungen. Hierzu ist für jedes Fach in diesen Aufgaben­
feldern hinsichtlich der mündlichen und schriftlichen 
Leistungen (§ 13 Abs. 6 Satz 1) eine Note gern. § 8 zu 
bilden. Jeweils am Ende der theoretischen Ausbildungs­
abschnitte (§ 9 Abs. 2 Nrn. 3, 5 und 7) wird durch die 
jeweilige Lehrkraft eine Zwischenbeurteilung mit einer 
Einschätzung der mündlichen Leistungen abgegeben; die 
Leistungseinschätzung ist durch die Lehrkraft aktenkun­
dig zu machen. Für die Feststellung der schriftlichen 
Leistungen sind nur die in den Fächern unter Aufsicht 
gefertigten Arbeiten (§ 13 Abs. 6 Satz 1) zu berücksicp.ti­
gen. Nach Abschluss des Einführungslehrgangs II wird 
ein Gesamturteil gebildet und festgestellt, ob die Ausbil­
dung unbedenklich fortgesetzt werden kann. Bedenken 
gegen eine Fortsetzung der Ausbildung bestehen in der 
Regel dann, wenn die Anwärterin oder der Anwärter 
o:Efensichtlich nicht über den zu diesem Zeitpunkt zu 
erwartenden Ausbildungsstarid verfügt. In Zweifelsfällen 
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werden in das Gesamturtei: Hinweise zur Aufarbeitung 
von Defiziten im Interesse ebes erfolgreichen Ausbil­
dungsabschlusses aufgenommen. Sind gegen eine Fort­
setzung der Ausbildung Bede:c.ken erhoben worden, stellt 
die Stammanstalt (§ 11 Abs. 2) vo:::- Ablauf von_Vier 
2.\fonaten der praktischen Ausbildung III fest, ob die 
Ausbildung nunmehr unbedenklich fortgesetzt werden 
kann. Bestehen die Bedenken fort, sind die Ausbildungs­
abschnitte nach § 9 Abs. 2 ~rn. 3 bis 5 zu wiederholen. 

(5) Ergibt sich aus den Beurteilungen der praktischen 
und der theoretischen Ausbildung, dass die Leistungen 
nicht mindestens mit de:::- Gesamtnote „ausreichend" 
bewertet werden konnten, verfigt die Einstellungsbe­
hörde die Entlassung, sofern nicht aufgrund besonderer 
Umstände eine Verlängerung der Ausbildung angezeigt 
ist. 

(6) Jede Beurteilung ist c.er Anwärterin oder dem 
A.i.--iwärter zur Kenntnisnahme vorzulegen und dabei zu 
besprechen. Die Beurteilungen sind. - ggf. mit einer 
Gegenäußerung - in einem Sonderheit zu den Personal­
akten zu nehmen. Dies gilt auch für die Zwischenbeurtei­
lun.gen sowie für das Gesamturteil gern. Absatz 4 Satz 5 
und die Feststellung gern. Absatz 4 Satz 8. . 

III. 
Prüfung 

§ 15 
Zweck und Art der Prüfung 

(1) Die Prüfung dient der Feststellung, ob der Prüfling 
nach Fähigkeiten, Kenntnissen und Leistungen für die 
Laufbahn des mittleren Verwaltungsdienstes bei Justiz­
vollzugsanstalten geeignet ist. 

(2) Die Prüfung besteht aus eir:.ern schriftlichen und 
einem mündlichen Teil. Die schriftliche Prüfung geht der 
mündlichen voraus. 

§ 16 
Prüfungsausschuss 

(1) Die Prütung wird vor einem Prüfungsausschuss 
abgelegt, der bei der Justizvo~lzugsschule Nordrhein­
Westfalen - Josef-Xeuberger-Haus - gebildet wird. 

(2) Der Prüfungsausschuss :Jesteht aus drei Mitglie­
dern. Den Vorsitz hat eine Beamtin oder ein Beamter des 
höheren Vollzugs- und Verwaltungsdienstes mit der 
Befähigung zum Richteramt. Die weiteren Mitglieder 
sind eine Beamtin oder ein Beamter des _gehobenen 
Vollzugs- und Verwaltm:gsdie:'lstes und eine Beamtin 
oder ein Beamter des mittleren Verwaltungsdienstes. 

(3) Das Justizminsteriun:. bestellt die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden, die übrigen Mitglieder des Prüfungs­
ausschusses und die erforderlichen Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter wide.truflich für die Dauer von drei 
Jahren; die Wiederbestellung ist zulässig. Die Bestellung 
erlischt mit dem Aussche:den aus dem Beamtenverhält­
nis. 

(4) Der Prüfungsausscht„ss untersteht der Aufsicht des 
Justizministeriums. Die Prüfungstätigkeit wird unab­
hängig ausgeübt. 

(5) Die Justizvollzugsschule wirkt bei der organisatori­
schen Abwicklung des Prüfungsverfahrens mit. 

§ 17 
Prüfungsverfahren 

(1) Die schriftliche Prüfung soll bereits während des 
Vorbereitungsdienstes abgenommen werden. Die mündli­
che Prüfung wird sobald -wie möglich nach Beendigung 
des Vorbereitungsdienstes abgeschlossen. 

(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungs­
ausschusses setzt im Einvernehmen mit der Leiterin oder 
dem Leiter der Justizvollzugsschule die Termine für die 
schriftliche und für die mündliche Prüfung fest und 
veranlasst die Ladung zur Prüfung. 

(3) Eine Woche vor der mündlichen Prüfung ist der 
Prüfling vom Dienst befreit. 

§ 18 

Schriftliche Prüfang 

(1) Die schriftliche Prüfung dauert für..f Tage. Unter 
Aufsicpt.sind fünf Aufgaber.. zu oearbeiten. Die Aufgaben 
sind· den in § 13 Abs. 2 bezeichneten Aufgabenfeldern I 
und II zu entnehmen, und zwa:~· vier Aufgaben dem 
Au:gabeld I und eine Aufgabe dem Aufgabenfeld II. Für 
die Bearbeitung und Lösung ~eder Aufgabe sind drei 
Stunden anzusetzen. Die Bearbeitung der Aufgaben soll 
auch zeigen, ob der Prüfling in der Rechtschreibung und 
Zeichensetzung sicher ist und sich in ange• essener Form 
schriftlich auszudrücken vermag. 

(2) Die Aufgaben werden von der Vorsitzenden oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gestellt; sie 
oder er kann die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
die Leiterin oder den Leiter der Justizvollz:igsschule um 
Vorschläge ersuchen. In jeder Aufgabe sind die Hilfsmit­
tel, die benutzt werden dürfen, anzugeben. 

(3) Die Aufsicht bei der schriftlichen P:::-üfung führt eine 
Lehrkraft der Justizvollzugsschule. 

(4) Die Arbeiten sind spätestens bei Ablauf der Bear­
beitungsfrist an die Aufsichtskraft abzugeben. 

(5) Die Aufsichtskraft fertigt eine :~iederschrift und 
vermerkt in ihr jede Unregelmäßigkeit. Sie verzeichnet 
auf jeder Arbeit den Zeitpunkt des Beginns und der 
Ablieferung und verschließt die „Arbeiten in einem Um­
schlag. Sie übermittelt die Arbeiten sodann der Vorsit­
zenden oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 

§ 19 
Entscheidungen des Prüfungsausschusses 

Alle Entscheidungen über Prüfungsleistungen fällt der 
Prüfungsausschuss mit Stimmenmehrheit. 

§ 20 
Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistungen 

(1) Jede Arbeit wird von zwei von der Vorsitze:::iden 
oder dem Vorsitzenden bestimmten Mitgliedern des Prü­
fungsausschusses selbständig begutachtet und - soweit 
er::orderlich nach Beratung- bewertet. 

(2) Wird eine Arbeit unterschiedlich bewertet und 
kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

(3) Die Bewertung ist für das weitere Prüfungsverfah­
ren bindend. 

(4) Dem Prüfling wird die Bewertung der Arbeiten 
mindestens zwei Wochen vor der mündlichen Prüfung 
schriftlich mitgeteilt. Auf seinen .A.ntrag unterbleibt die 
Mitteilung. Der Antrag ist spätestens innerhalb einer 
Woche nach dem Tage, an dem der Prüfling die letzte 
Arbeit abgeliefert hat, bei der Vorsitzenden oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses schriftlich zu stel­
len. Die Frist für den Antrag und für die Mitteilung der 
Bewertung wird durch Au~gabe zur Post gewahrt; maßge­
bend ist das Datum des Poststempels. 

§ 21 
,:\Tichtbestehen vor der mündlichen Prüfung 

Sind vier oder mehr Arbeiten mit „mangelhaft" oder 
„ungenügend" bewertet worden, ist die Teilnahme an der 
mündlichen Prüfung ausgeschlossen und die Prüfung 
nicht bestanden. · 

§ 22 
Vorbereitung der abschließenden Entscheidung 

Vor Beginn der mündlichen Prüfung findet eine Vorbe­
ratung des Prüfungsausschusses statt, in der die Ansich­
ten über die Persönlichkeit des Prüflings und seine 
Prüfungsleistungen ausgetauscht werden. 

§ 23 
Mündliche Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung sollen regelmäßig sechs 
Prüflinge gleichzeitig geprüft we:rden. 
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(2) Vor der Prüfung führt die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses mit jedem Prüfling 
ein Einzelgespräch, um ein Bild von dessen Persönlich­
keit zu gewinnen. Die weiteren Mitglieder des Prüfungs­
ausschusses können zu diesem Gespräch b.inzugezogen 
werden. 

(3) Die Dauer der mündlichen Prüfung soll so bemessen 
sein, dass auf jeden Prüfling mindestens 30 Minuten 
entfallen; die Prüfung kann durch eine angemessene 
Pause unterbrochen werden. 

(4) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf das 
gesamte Ausbildungsgebiet. Sie ist vor allem eine Ver­
ständnisprüfung; Fragen nach nebensächlichen Einzel­
heiten oder aus entlegenen Wissensgebieten sollen unter­
bleiben. 

(5) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungs­
ausschusses kann Bediensteten, die ein dienstliches Inte­
resse nachweisen, sowie Anwärterinnen und Anwärtern, 
die noch nicht im Prüfungsverfahren stehen, die Anwe­
senheit in der mündlichen Prüfu_Ylg gestatten. 

§ 24 
Regelung für Behinderte 

Behinderten sind - unabhängig von der Zuerkennung 
einer Schwerbehinderung im Sinne des Sozialgesetz­
buchs IX -· bei Arbeiten nach § 12 Abs. 4 Satz 4 von der 
nach § 10 Abs. 1 Satz 2 verantwortlichen Behördenlei­
tung, bei Arbeiten nach § 13 Abs. 6 und für die Teilnahme 
an Prüfungen von der Leiterin oder dem Leiter der 
Justizvollzugsschule die der Behinderung angemessenen 
Erleichterungen zu gewähren. Art und Umfang der 
Erleichterungen sind mit den Behinderten zu erörtern. 
Die Erleichterungen dürfen nicht zu einer qualitativen 
Minderung der Prüfungsanforderungen führen. Bei 
Schwerbehinderten und Gleichgestellten im Sinne von 
Teil 2 des Sozialgesetzbuchs IX ist die zuständige 
Schwerbehindertenvertretung durch die Schulleitung 
rechtzeitig zu informieren und anzuhören. 

§ 25 
Schlussberatung 

Im Anschluss an die mündliche Prüfung berät der 
Prüfungsausschuss über das Ergebnis der Prüfung. Die 
{:irundlage der Beratung bilden die Beurteilungen der 

, praktischen und der theoretischen Ausbildung so\vie die 
Ergebnisse der schriftlichen und mündlichen Prüfung; 
hierin fließt die Beurteilung der theoretischen Ausbil­
dung zu 10%, die der praktischen Ausbildung zu 20%, das 
Ergebnis der schriftlichen Prüfung zu 40% und jenes der 
mündlichen Prüfung zu 30% ein. 

. § 26 
Schlussentscheidung 

(1) Entsprechen die Leistungen insgesamt den Anforde­
rungen, so wird die Prüfung für bestanden erklärt, und 
zwar als „ausreichend", ,, befriedigend", ,, vollbefriedi­
gend", ,,gut" oder „sehr gut" (vgl. § 8). 

(2) Entsprechen die Leistungen nicht den Anforderun­
gen, so ist die Prüfung für nicht bestanden zu erklären. 

(3) Die Schlussentscheidung gibt die Vorsitzende oder 
der Vorsitzende dem Prüfling mündlich bekannt. 

§ 27 
Niederschrift über den Prüfungshergang 

und Erteilung des Zeugnisses 

(1) Über den Prüfungshergang ist eine Niederschrift 
anzufertigen, in die aufgenommen werden: 

1. Ort und Zeit der Prüfung, 

2. Zusammensetzung des Prüfungsausschusses, 

3. die Namen und die Anwesenheit der Prüflinge, 

4. die Bewertung der schriftlichen Arbeiten, 

5. die Gegenstände und das Ergebnis der mündlichen 
Prüfung, 

6. die Schlussentscheidung des Prüfungsausschusses, 

7. alle sonstigen Entscheidungen des Prüfungsausschus­
ses, 

8. die Verkündung der Entscheidungen. des Prüfungsaus­
schusses. 

(2) Ist die Prüfung nicht bestanden, so wird in der 
Niederschrift vermerkt, welchen weiteren Vorbereitungs­
dienst der Prüfungsausschuss für erforderlich hält (§ 30 
Abs. 2). 

(3) Die Niederschrift wird von der Vorsitzenden oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeich­
net und mit den sonstigen Prüfungsvorgängen und den 
Personalakten der Einstellungsbehörde übersandt. 

(4) Die Einstellungsbehörde erteilt dem Prüfling bei 
bestandener Prüfung ein Zeugnis über das Ergebnis. 

§ 28 
Nichtablieferung von Prüfungsarbeiten und 

Versäumung der Prüfungstermine 

(1) Die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der 
Prüfling ohne genügende Entschuldigung 

a) zwei oder mehr Aufsichtsarbeiten nicht oder nicht 
rechtzeitig abliefert, 

b) zu dem Termin für die mündliche Prüfung nicht oder 
nicht rechtzeitig erscheint, 

c} von der Prüfung zurücktritt. 

(2) Liefert der Prüfling ohne genügende Entschuldi­
gung eine Aufsichtsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig ab, 
so gilt sie als „ungenügend". 

(3) Liefert der Prüfling mit genügender Entschuldigung 
eine Aufsichtsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig ab, so 
hat er in einem neuen Prüfungstermin alle Aufsichtsar­
beiten neu anzufertigen. 

(4) Ist der Prüfling für sein Nichterscheinen oder sein 
nicht rechtzeitiges Erscheinen zur mündlichen Prüfung 
genügend entschuldigt, so hat er in einem neuen Prü­
fungstermin den mündlichen Teil der Prüfung abzulegen. 

(5) Von einem Prüfling, der sich mit Krankheit ent­
schuldigt, kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeug­
nisses verlangt werden. 

(6) Entschuldigungsgründe sind nur zu berücksichti­
gen, wenn sie unverzüglich gegenüber der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses geltend 
gemacht werden. 

§ 29 
Verstöße gegen die Prüfungsbestimmungen 

(1) Einern Prüfling, der im Prüfungsverfahren zu täu­
schen versucht oder der sich in anderer Vv eise ordnungs­
widrig verhält, kann der Prüfungsausschuss die Wieder­
holung der schriftlichen, der mündlichen oder sämtlicher 
Prüfungsleistungen aufgeben; einzelne Prüfungsleistun­
gen, bei denen der Prüfling zu täuschen versucht hat, 
kann der Prüfungsausschuss mit „ungenügend" bewer­
ten. Der Prüfungsausschuss kann den Prüfling auch von 
der weiteren Teilnahme an der Prüfung ausschließen; die 
Prüfung gilt dann als nicht bestanden. 
Ist die Prüfung bereits beendet, so kann der Prüfungsaus­
schuss sie für nicht bestanden erklären. 

(2) Über eine erst nach der Schlussentscheidung ent­
deckte Täuschung hat der Prüfungsausschuss zu befin­
den, wenn die Prüfung nicht bestanden war. War sie 
bestanden, so ist an die Einstellungsbehörde zu berichten. 
Diese kann die Prüfung nachträglich für nicht bestanden 
erklären, jedoch nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren 
seit dem Tage der mündlichen Prüfung. 

§ 30 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Hat der Prüfling die Prüfung nicht bestanden oder 
gilt sie als nicht bestanden, so darf er sie einmal 
wiederholen. Die Prüfung ist vollständig zu wiederholen; 
einzelne Prüfungsleistungen können nicht erlassen wer­
den. § 21 bleibt unberührt. 
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(2) Der weitere Vorbereitungsdienst beträgt in der 
Regel sechs ::.VIonate. Art und Dauer der weiteren Ausbil­
dung bestimmt die Einstellungsbehörde. Sie soll dabei die 
Vorschläge des Prüfungsausschusses(§ 27 Abs. 2) berück­
sichtigen. § 6 Abs. 2 ist zu beachten. 

(3) Hat der Prüfling die Prüfung e:::idgültig nicht 
bestanden, so endet das Beamtenverhältnis an dem Tage, 
an dem ihm das Prüfungsergebnis mitgeteilt wird. 

§ 31 
Einsichtnahme in die Prüfur..gsarbeiten 

Die Beamtin oder der Beamte kann nach Abschluss des 
Prüfungsverfahrens innerhalb eines Jahres Einsicht in 
die eigenen Prüfungsarbeiten - einschließlich ihrer Be­
wertung - nehmen. 

IV. 
Schlussvorschriften 

§ 32 
In-Kraft-Treten, Aufhebungsregelung 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für 
die Laufbahn des mittleren Venvaltungsdienstes bei 
Justizvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-\Vestfalen 
vom 3. August 1984 (GV. :-IRW. S. 553) in der Fassung der 
Verordnung vom 14. Oktober 1998 (GV. NRW. S. 594) wird 
aufgehoben. 

Düsseldorf, den 12. Juni 2002 

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Jochen Dieckmann 

- GV. NRW. 2002 S. 232. 

2128 
Gesetz 

zur Anderung des I\'Iaßregelvollzugsgesetzes 
Vom 11. Juni 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiern1it verkündet wird: 

Artikel 1 

Das ::VIaßregelvollzugsgesetz -TuIRVG - vom 15. Juni 
1999 (GV. ~RW. S. 402) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Therapie und Beratung sind mit Zustimmung der 
Patientinnen und Patienten auch nach der Entlassung 
im Benehmen insbesondere mit der Führungsaufsicht, 
gesetzlichen Betreuungen, der Bewährungshilfe, der 
Freien Wohlfahrtspflege, den Sozialbehörden, dem 
sozialpsychiatrischen Dienst der unteren Gesundheits­
behörde, den ärztlichen und nichtärztlichen Therapeu­
tinnen und Therapeuten sowie den Kostenträgern 
fortzusetzen. Um die Kontinuität der Behandlung der 
Betroffenen sicherzustellen, werden Angebote der 
:srachsorge bereitgestellt. Die Einrichtungen sind ver­
pflichtet, Nachsorgemaßnahmen unter den Vorausset­
zungen des Satzes 1 zu vermitteln. Soweit keine 
anderen geeigneten Angebote zur Verfügung stehen, 
müssen Patientinnen und Patienten auf ihren Wunsch 
insbesondere in Krisenfällen kurzfristig aufgenommen 
werden. Die Kosten sind in der Rechtsverordnung nach 
§ 30 zu berücksichtigen." 

2. § 3 Aos. 3 wird wie folgt gefasst: 
,,(3) Z"J.r qualitativen Weiterentwicklung des lVIaßre­
gelvollzugs, insbesondere hinsichtlicl: der Persoi:al­
ausstattung, werden Ve:::-einbarungen zwischen dem 
Land und den Träge1.'Il von Einrichbngen nach § 29 
Abs. 2 bis 4 getroffen, so"veit nicht die Rechtsverord­
nung nach § 30 abschließende Regelungen trifft." 

3. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 Satz 4 werden folgende neue Sätze 5 
und 6 eingefügt: 
„Für Patientinnen und Patienten, die aus Gründen 
des Behandlungszweckes keine Lockerung erhalten 
können, dürfen Ausführungen erlaubt werden, 
wenn wichtige Gründe vorliegen. Wichtige Gründe 
können insbesondere die Erledigung familiärer und 
geschäftlicher Angelegenheiten sowie die Teil­
nahme an Gerichtsterminen sein." 

b) Absatz 1 Satz 5 alt wird Absatz 1 Satz 7 neu. 

c) Absatz 3 wird gestrichen. 

d) Die Absätze 4 bis 7 werden Absätze 3 bis 6. 

4. § 26 wird wie folgt gefasst: 

,, § 26 Datenschutz 

(1) Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse der Patientinnen und Patienten (Daten) 
dürfen nur erhoben, gespeichert, genutzt oder über­
mittelt werden, soweit 

a) dies zur rechtmäßige~ Erfüllung der Aufgaben nach 
diesem Gesetz erforderlich ist, 

b) eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder 

c) Patientinnen und Patienten eingewilligt haben. 

(2) Die Übermittlung von Daten der Patientinnen und 
Patienten ist ferner zulässig, soweit dies erforderlich 
ist 

a) zur Erfüllung einer anderen gesetzlichen Pflicht, 

b) zur Abwenr e:::-heblicner Nachteile für das Gemein­
wohl oder einer sonst unmittelbar drohenden Ge­
fahr für die öffentliche Sicherheit oder zur Abwehr 
einer gegenwärtigen Gefahr für Leben, körperliche 
Unversehrtheit oder persönliche Freiheit der Pa­
tientinnen und Patienten oder Dritter 

c) zur Verhütung und Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten 

d) zur Abrechnung und Durchsetzung von Ansprü­
chen a ufgr:md von Maßnahmen nach diesem Ge­
setz. 

(3) Als Übermittlung gilt auch die Weitergabe von 
Daten der Patientinnen und Patienten an Personen in 
anderen Organisationseinheiten der Einrichtung oder 
öffentlichen Stellen, die nicht unmittelbar mit dem 
Vollzug von ::.VIaßregeln der Besseru::.'1.g und Sicherung 
befasst sind. 

(4) Personer: oder Stel:en, denen Daten übermittelt 
werden. dürfen diese nur zu dem Zweck verwenden. zu 
dem sie ihnen zulässigerweise übermittelt worden 
sind. Im Übrigen haben sie die Daten unbeschadet 
sonstiger Datenschutzvorschriften in demselben Cm­
fang geheim zu halten wie die übermittelnde Einrich­
tung oder öffentlicne Stelle selbst. 

(5) Krankenakten dürfen nur von Ärztinnen und 
Ärzten sowie psychologischen Psychotherapeutinnen 
und psychologischen Psychotherapeuten eingesehen 
werden. Einer Entbindung von der ärztlichen Schwei­
gepflicht bei der Übermittlung von und der Einsicht­
nahme in Krankenakten bedarf es nicht. 

(6) § 203 Strafgesetzbuch findet Anwendung. Im lJori­
gen gelten § 2 Abs. 1 Satz 2, §§ 3, 4 u:::id 6 bis 8 sowie § 11 
Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener 
Daten im Gesundheitswesen vom 22. Februar 1994 (GV. 
NRW. S. 84) in der jeweils geltenden Fassung entspre­
chend." 

5. Die§§ 27 und 28 werden ges:richen. 
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6. Nach § 31 Abs. 1 wird folgender neuer Absatz 2 
eingefügt: 

,, (2) Die Aufsichtsbehörden sind zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben insbesondere berechtigt, 

- die psychiatrischen Einrichtungen, in denen forensi­
sche Patientinnen und Patienten untergebracht sind, 
zu den üblichen Behandlungs- und Betreuungszei­
ten, zur Verhütung drohender Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung auch außerhalb 
dieser Zeiten, zu betreten und zu überprüfen; 

- die in den Einrichtungen geführten Unterlagen 
vollständig einzusehen u:q_d jederzeit Auskünfte dar­
aus zu verlangen; für die Uberprüfung von Kranken­
akten findet § 26 Abs. 5 und 6 Anwendung." 

7. Der bisherige§ 31 Abs. 2 wird§ 31 Abs. 3. 

8. § 34 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
Nach dem Wort ,,(Fernmeldegeheimnis)" werden die 
Wörter „aus Art. 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung)" 
eingefügt. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 11. Juni 2002 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

Wolfgang Clement 
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Der Finanzminister 

Peer Steinbrück 

Der Innenminister 
zugleich für den Justizminister 

Dr. Fritz B ehrens 

Der Minister 
für Städtebau und Wohnen, 

Kultur und Sport 

Dr. Michael Vesper 

Die Ministerin 
für Frauen, Jugend, 

Familie und Gesundheit 

Birgit Fischer 
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Bekanntmachung 
der dritten Änderung der Satzung 

des Westdeutschen Rundfunks Köln 
Vom 3. Juni 2002 

Der Rundfunkrat hat am 30. Oktober 2001 gemäß § 16 
Abs. 2 Satz 2 Nr.1 des Gesetzes über den ,;westdeutschen 
Rundfunk Köln" - WDR-Gesetz - in der Fassung der 
Bekannt~achung vom 25. April 1998 (GV. NRW. S. 265) 
folgende Anderungen der Satzung vom 17. Dezember 1985 
(GV. NRW. S. 769), zuletzt geändert durch Satzung vom 
11. Februar 1994 (GV. NRW. S. 77) beschlossen: 

I. 

1. In§ 15 Abs. 2 Satz 4 werden die Worte „10,-DM" durch 
die Worte „5,- Euro" ersetzt. 

2. In § 32 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „100.000,- DM" 
durch die Worte „100.000,- Euro" ersetzt. 

II. 

Die Änderungen treten am Tag nach ihrer Bekanntma­
chung in Kraft. 

Die Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen 
hat am 14. Mai 2002 die nach§§ 15 Abs.16 Satz 2, 20 Abs. 6 
Satz 4, 27 Abs. 5 Satz 4 WDR-Gesetz erforderliche 
Zustimmung zur Änderung des § 15 Abs. 2 Satz 4 der 
Satzung erteilt. 

Die Satzungsänderung wird gemäß § 25 Abs. 4 WDR­
Gesetz bekannt gemacht. 

Köln, den 3. Juni 2002 

2251 

Fritz Plei tgen 

Intendant 
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Bekanntmachung 
der zweiten Änderung 

der Reisekostenordnung 
für die Mitglieder des Rundfunkrats, 

des Verwaltungsrats u.nd 
des Schulrundfunkaussclmsses 

des Westdeutschen Rundfunks Köln 
Vom 3. Juni 2002 

Der Rundfunkrat hat am 30. Oktober 2001 gemäß § 16 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 des Gesetzes über den „Westdeutschen 
Rundfunk Köln" - ·wDR-Gesetz - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. April 1998 (GV. NRW. S. 265) 
folgende Änderung der Reisekostenordnung für die Mit­
glieder des Rundfunkrats, des Verwaltungsrats und des 
Schulrundfunkausschusses des Westdeutschen Rund­
funks Köln vom 16. September 1987 (GV. NRW. S. 350), 
geändert durch Satzung vom 27. April 1993 (GV. NRW. 
S. 261) beschlossen: 

I. 

1. In§ 1 Abs. 1 wird nach dem Wort ,,(WDR)" angefügt: 
„sowie für Reisen, die im Zusammenhang mit der 
Tätigkeit dieser Gremien stehen und vorab von dem/ 
der Vorsitzenden des Rundfunkrates bzw. des Verwal­
tungsrates genehmigt \vurden." 

2. In § 5 Abs. 2 werden die Worte „DM 30,-" durch die 
Worte „Euro 15,-" ersetzt. 

II. 

Die Änderungen treten am Tag nach ihrer Bekanntma­
chung in Kraft. 

Die Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen 
hat am 14. Mai 2002 die nach§§ 15 Abs.16 Satz 2, 20 Abs. 6 
Satz 4, 27 Abs. 5 Satz 4 WDR-Gesetz erforderliche 
Zustimmung erteilt. 

Die Satzungsänderung wird gemäß § 25 Abs. 4 WDR­
Gesetz bekannt gemacht. 

Köln, den 3. Juni 2002 

Fritz Plei tgen 

Intendant 

- GV. NRW. 2002 S. 238. 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land No:-drhein-Westfalen - Nr. 15 vom 28. Juni 2002 239 

2251 
Bekanntmachung 

der zweiten Änderung der Satzung 
über das Verfahren zur Leistung 

der Rundfunkgebühren 
des Westdeutschen Rundfunks Köln 

Vom 3. Juni 2002 

Der Rundfunkrat hat am 30. Oktober 2001 gemäß § 16 
Abs. 2 Satz 2 Nr. l des Gesetzes über den „Westdeutschen 
Rundfunk Köln" - WTIR-Gesetz - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. April 1998 (GV. )JRW. S. 265) 
so'\.vie gemäß § 4 Abs. 7 des Rundfunkgebührenstaatsver­
trages, zuletzt geändert durch das Gesetz zum fünften 
Staatsvertrag zur Anderung rundfunkrechtlicher Staats­
verträge yom 12. Dezember 2000 (GV. NRW. S. 706), 
folgende Anderung der Satzung über das Verfahren zur 
Leistung der Rundfunkgebühren des Westdeutschen 
Rundfunks Köln vom 18. November 1993 (GV. NRW. 1994, 
S. 245), geändert durch Satzung vom 19. Dezember 1996 
(GV. N"-RW.1997, S. 71), beschlossen: 

I. 

In§ 6 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „10,-DM" durch 
die ·worte „5,- Euro" ersetzt. 

II. 

Die Anderung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma­
chung in Kraft. 

Die Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen 
hat am 14. Mai 2002 die nach § 4 Abs. 7 Rundfunkgebüh­
renstaatsvertrag erforderliche Zustimmung erteilt. 

Die Satzungsänderung wird gemäß § 4 Abs. 7 Rund­
funkgebührenstaatsvertrag und§ 25 Abs. 4 WDR-Gesetz 
bekannt gemacht. 

Köln, den 3. Juni 2002 

822 

Fritz Pleitgen 

Intendant 
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1. Nachtrag 
zur Satzung der 

Feuerwehr-Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 
Vom 6. Juni 2002 

Auf Grund der §§ 33 Abs. 1, 34 Abs. 1 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) hat die Vertreterver­
sammlung der Feuerwehr-Unfallkasse ~ ordrhein-\Vest­
falen am 10. Dezember 2001 folgende Anderungen der 
Satzung der Feuerwehr-Unfallkasse Nordrhein-Westfa­
len vom 1. September 1999 (GV NRW S. 532) als ersten 
Nachtrag zur Satzung beschlossen: 

Artikel I 

1. In§ 16 Abs. 2 werden die Worte „144.000,-DM" durch 
die Worte „85.200,00 EURO" ersetzt. 

2. § 31 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Ordnungswidrigkeit kann in Fällen des Abs. 1 
Nm. 1-3 mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 EURO, in 
den Fällen des Abs. 1 Nr. 4 mit einer Geldbuße bis zu 
2.500,00 EURO geahndet werden (§ 209 Abs. 3 SGB 
·vu)." 

Artikel II 

Der Anhang zu § 16 Abs. 3 der Satzung der Feuerwehr­
Unfallkasse :Nordrhein-Westfalen wird wie folgt geän­
dert: 

1. In § 3 Abs. 2 S. 2 werden an Stelle der Worte „150,­
DM" die Worte „80,00 Et:RO" gesetzt. 

2. In § 3 Abs. 5 S. 1 werden die Worte „100.000,- DM" 
durch die Worte „60.000,00 EURO" ersetzt. 

3. In§ 4 Abs. 6 S. 1 werden an Stelle der Worte „50.000,­
DlVI" die Worte „30.000,00 EURO" gesetzt. 

4. In§ 4 Abs. 6 S. 2 werden die Worte „3.000,- DM" durch 
die Worte „2.000,00 EURO" ersetzt. 

Artikel III 

Der Anhang zu§ 22 der Satzung de Feuerwehr-Unfall­
kasse Nordrhein-Westfalen wird wie folgt geändert: 

1. In§ 3 Abs. 3 S. 1 werden die Worte „100,-D::.VI" durch 
,,50,00 EURO ersetzt. 

2. In § 3 Abs. 3 S. 2 werden die Worte „200,- DM" durch 
die Angabe „100,00 EURO" ersetzt. 

Artikel IV 

Inlr..rafttreten des 1. Nachtrages zur Satzung der Feuer­
wehr-Unfallkasse r-.; ordrhein-Westfalen: 

. Der 1. Nachtrag zur Satzung der Feuerwehr-Unfall­
kasse Nordrhein-Westfalen tritt mit Wirkung zum 
1. Januar 2002 in K_raft. 

Dr. h. c. Klaus Schneider 

Der Vorsitzende 
der Vertreterversammlung 

Genehmigung 

Der vorstehende, von der Vertreterversammlung der 
Feuerwehr-Unfallkasse Nordrhein-Westfalen am 10. De­
zember 2001 beschlossene erste ~achtrag zur Satzung der 
Feuerwehr-C nfallkasse Nordrhein-°\Vestfalen wird ge­
mäß§ 34 SGB IV i. V.m. § 114 Abs. 2 SGB VII genehmigt. 

Essen, den 6. Februar 2002 
I.2-3211.115 

Landesversicherungsamt 
Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Knümann 

- GV. NRW. 2002 S. 239. 

Haushaltssatzung 
und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

für das Haushaltsjahr 2002 
Vom 11. Juni 2002 

1. Haushaltssatzung 

Aufgrund der §§ 7 und 23 der Landschaftsverband­
sordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 657), zuletzt geändert am 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S. 462), in Verbindung mit§§ 77 ff. der Gemein­
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert am 28. März 2000 (GV. 
NRW. S. 245), hat die Landschaftsversammlung des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit Beschluss 
vom 21. Februar 2002 folgende Haushaltssatzung erlas­
sen: 
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§1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2002, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben des Landschaftsver­
bandes Westfalen-Lippe voraussichtlich eingehenden 
Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, \vird 

im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf 
in der Ausgabe auf 

im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf 
in der Ausgabe auf 

festgesetzt. 

§ 2 

2.228.113.400 EUR 
2.228.113.400 EUR 

147.261.700 EUR 
147.261.700 EUR 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im 
Haushaltsjahr 2002 zur Finanzierung von Ausgaben im 
Vermögenshaushalt (für Investitionen und Investi­
tionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf 
21.433.300 EUR festgesetzt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsausgab~n und Ausga­
ben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künfti­
gen Jahren erforderlich ist, wird auf 88.028.600 EUR 
festgesetzt. 

§4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haus­
haltsjahr 2002 zur rechtzeitigen Leistung von Ausga­
ben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
175.000.000 EUR festgesetzt. 

§ 5 

Die nach § 22 der Landschaftsverbandsordnung zu 
erhebende Landschaftsumlage wird auf 14,3% der für 
das Haushaltsjahr 2002 geltenden Bemessungsgrundla­
gen festgesetzt. Die Umlage ist in Monatsbeträgen 
jeweils zum 15. eines Monats zu zahlen. 

§ 6 

1. Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) 
bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der 
jetzigen Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen nicht 
wieder besetzt werden. 

2. Die Abbauverpflichtung von überhängen an Beför­
derungsstellen der Bes.-Gr. B 2 \vird in der Weise 
erfüllt, dass jede zweite frei werdende Stelle als 
nach der Bes.-Gr. A 16 umgewandelt gilt, bis die 
überhänge beseitigt sind. 

3. Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Durchfü;h.­
rung der Haushaltssatzung. 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushalts­
jahr 2002 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 23 
Abs. 2 der Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit§ 79 Abs. 5 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
dem Innenministerium des Landes Nordrhein-'\Vestfa­
len als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 11. 4. 2002 
angezeigt worden. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit 
vom 1. 7. 2002 bis 9. 7. 2002 im Landeshaus, Münster, 
Freiherr-vom-Stein-Platz 1, Block D, Zimmer-Nr. 295, 
öffentlich aus, und zwar jeweils montags bis donners­
tags von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags bis 12.30 
Uhr. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Landschafts­
verbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige 
fehlt 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden 

c) der Direktor des Landschaftsverbandes hat den 
Beschluss der Landschaftsversammlung vorher be­
anstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Landschaftsverband vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Münster, den 11. Juni 2002 

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

Wolfgang Schäfer 

- GV. NRW. 2002 S. 239. 

Einzelpreis dieser Nummer 2,70 Euro 
zuzügl. Porto- und Versandkosten . 

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für 
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (0211) 9682/229, Tel. (0211) 9682/238 (8.00-12.30 ühr), 40237 Düsseldorf 

Bezugspreis halbjährlich 33,50 Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 67,- Euro (Kalenderjahr), zahlbar im voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjah­
resbezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. _10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen. 

Reldamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt. 

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 "L'StG enthalten. 
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (0211) 9682/229, Tel. (0211) 9682/241, 40237 Düsseldorf 

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages - in welcher Form auch immer - bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen 
möglichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen :i\ummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten 
vorzubeugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die :Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht. 

Herausgeber: Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf 
Herstellung und Vertrieb im Namen und für Rechnung des Herausgebers: A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf 

Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel, Düsseldorf und Mönchengladbach 
ISSN 0177-5359 


	Nordrhein-Westfalen Gesetz- und Verordnungsblatt 2002 Heftnummer 15 (Seite 231)

